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Berlin, den 11. März 2024 

 
 
Änderung des AsylbLG - Bezahlkarte 
 
 
Sehr , 
 
dem Vernehmen nach soll im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens zum Entwurf eines Gesetzes zur 
Anpassung von Datenübermittlungsvorschriften im Ausländer- und Sozialrecht (BT-Drs. 20/9470) eine 
Änderung des Asylbewerberleistungsgesetzes (AsylbLG) auf den Weg gebracht werden, um die 
bundeseinheitliche Einführung einer Bezahlkarte für Leistungsbezieher des AsylbLG zu ermöglichen. 
Die Kirchen bezweifeln, dass die für die Einführung der Bezahlkarte angebrachten Gründe stichhaltig 
sind. So gibt es für die Annahme, dass Asylbewerber Barmittel aus den ihnen zustehenden 
Sozialleistungen (AsylbLG und Analogleistungen nach § 2 AsylbLG i.V.m. § 10 Abs. 3 SGB XII) zur 
Zahlung an Schleuser oder Überweisung in ihre Herkunftsländer benutzen, keinerlei belastbare Daten. 
 
Der Gesetzgeber geht davon aus, dass es sich bei einer Bezahlkarte um ein Bargeldsurrogat handelt, 
das den Verwaltungsaufwand der Kommunen erheblich reduzieren würde. Durch die Einführung von 
Bezahlkarten mit der Möglichkeit, Bargeldauszahlungen komplett zu unterbinden, werden die 
Bezieher von Leistungen nach dem AsylbLG allerdings von vielen wirtschaftlichen und sozialen 
Angeboten ausgeschlossen. 
 
 So wird den Betroffenen die Möglichkeit der Nutzung von Unterstützungsangeboten, wie 
Kleiderkammern oder den Tafeln, verwehrt. Auch andere Möglichkeiten zur kostengünstigen Deckung 
des notwendigen Bedarfs sind faktisch ausgeschlossen, beispielsweise wenn Zahlungen über oder auf 
Online-Plattformen, wie E-Bay oder Vinted, nicht realisierbar sind und der Einkauf auf Flohmärkten 
unmöglich wird. Diesbezüglich wird den Betroffenen die Möglichkeit zur eigenverantwortlichen 
Geldverwaltung genommen.  
 
Auch die aktuell diskutierte Beschränkung der Bezahlkarte auf Landes-, Kreis- oder Gemeindeebene 
würde es den Betroffenen unmöglich machen, Verwandte oder Freunde zu besuchen, die außerhalb 
des Geltungsbereichs der Bezahlkarte leben.  
Darüber hinaus wird Rechtsberatung für die Betroffenen häufig unerreichbar werden, da 
Anwaltskosten nicht oder nur mit erheblichen Schwierigkeiten beglichen werden können und 
Fachanwälte im regional beschränkten Geltungsbereich der Bezahlkarten nicht immer zu finden sind.  






